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Die Sitzung des Gewerkschafts-
beirats, dem höchsten Gremium 
zwischen den Landesdelegiertenta-
gen, steht bei Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe kurz bevor. Über die 
dortigen Entscheidungen wird in der 
Januar-Ausgabe berichtet. Mir ist es 
in diesem Zusammenhang ein 
Anliegen, einen Blick auf das 
zurückliegende Jahr zu richten, weil 
es für unsere Gewerkschaft der 
Polizei (GdP) ein Jahr mit vielen 
Veränderungen war.

Auf dem Landesdelegiertentag im 
November 2016 wurde ein neuer Ge-
schäftsführender Landesvorstand so-
wie Landesvorstand vor dem Hinter-
grund der neu beschlossenen Satzung 
gewählt. Unter anderem erhielt Ste-
phan Schonefeld das Vertrauen als 
stellvertretender Landesvorsitzender. 
Zugleich übernahm er die Geschäfts-
führung der GdP Service GmbH BW. 

In diesem Frühjahr kandidierte 
dann Schonefeld bei einer Bürger-
meisterwahl und gewann schließlich 
die Wahl. Somit war schnell klar, dass 
er das Amt des stellvertretenden Vor-
sitzenden nicht mehr ausüben kön-
nen wird. Dies ist der Grund, warum 
beim Gewerkschaftsbeirat ein Nach-
folger oder eine Nachfolgerin ge-
wählt werden muss.

Auch die Position der Geschäfts-
führung der GdP Service GmbH BW 
konnte von Schonefeld nicht weiter 
ausgefüllt werden. Somit wurde er im 
Rahmen einer Gesellschafterver-
sammlung von der Geschäftsführung 
freigestellt und ein neuer Geschäfts-
führer berufen. 

An dieser Stelle bedanke ich mich im 
Namen unserer GdP bei unserem Kol-
legen Stephan Schonefeld für die bis zu 
seinem Ausscheiden geleistete Arbeit 
und seine Unterstützung. Wir wün-
schen ihm für die Zukunft alles Gute.

Ein weiterer Personalwechsel hat 
sich abgezeichnet, nachdem unsere 
Landesschriftleiterin Verena Keppler 
die Zulassung zum gehobenen Dienst 
erhalten hat. Dazu möchten wir ihr 

GdP zieht nach einem Jahr Bilanz

GdP-Landesbezirksvorsitzender Hans-Jürgen kirstein  Foto: GdP

recht herzlich gratulieren. Verena 
Keppler hat ihr Amt zur Verfügung ge-
stellt, damit sie sich ganz auf das Stu-
dium konzentrieren kann. Wir wün-
schen ihr an dieser Stelle viel Erfolg.

Wenn die Nachwahlen beim Ge-
werkschaftsbeirat vollzogen worden 
sind, werden wir die Neugewählten 
in unseren Medien vorstellen.

Es blieb nicht aus, dass durch die 
neugebildete Struktur unseres Lan-
desbezirks, die bedingt durch die Po-
lizeistrukturreform notwendig wurde, 
aus der Übergangsregelung heraus-
geführt worden ist und durch die Sat-
zungsänderung ihren Abschluss ge-
funden hat. Dies hatte zur Folge, dass 
auch in der Geschäftsstelle die Auf-
gabenverteilung neu strukturiert und 
angepasst werden musste. Dieser 
Prozess ist noch nicht komplett abge-
schlossen. Die Zuständigkeiten wer-
den wir in Diagrammform nach der 
Sitzung des Gewerkschaftsbeirats 
ebenfalls veröffentlichen und so un-
seren Mitgliedern bekannt machen.

Kernthemen meistern
Wir haben uns als Gewerkschaft 

der Polizei in Baden-Württemberg für 

die Zukunft so aufgestellt, dass wir 
die auf uns zukommenden Kernthe-
men angehen und meistern werden. 
Wir wollen unser Augenmerk vor 
allem auf die angekündigten Verän-
derungen durch die angedachte 
Dienstpostenbewertung sowie die be-
absichtigten neuen Beurteilungs-
richtlinien und Arbeitszeitverände-
rungen legen, um mit allen uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln Ver-
schlechterungen für unsere Mitglie-
der und den Polizeibeschäftigten ab-
zuwenden beziehungsweise zu 
verhindern.

Dazu brauchen wir heute wie zu-
künftig eine starke Gewerkschaft. 
Darum ist es wichtig, dass insbeson-
dere junge Kolleginnen und Kollegen 
sich in die Prozesse einbringen. Es 
geht um die Zukunft der Polizei und 
die künftigen Arbeitsbedingungen in 
der Polizei.

Das Team der Geschäftsstelle so-
wie der Geschäftsführende Landes-
vorstand werden mit kompetenter 
Hilfe zur Seite stehen und für Lösun-
gen der anstehenden Probleme ein-
treten. 

Hans-Jürgen Kirstein
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AUS DER REDAktiON

 Die Landesredaktion ist  unter der 
E-Mail-Adresse redaktion@gdp-bw.
de  zu erreichen.  

Bitte alle Artikel, die in der Deut-
schen Polizei, Landesjournal, oder in 
der GdPdigit@l veröffentlicht werden 
sollen, an diese E-Mail-Adresse sen-
den. In dringenden Fällen erreicht 
Ihr uns auch unter der Telefon 
0 15 25/3 45 43 84.

Der Redaktionsschluss für die 
Januar-Ausgabe 2018 des Landes-
journals Baden-Württemberg ist am 
Dienstag, dem 5. Dezember 2017, für 
die Februar-Ausgabe ist er am Don-
nerstag,  dem 11. Januar 2018.  

Nicht rechtzeitig zum Redaktions-
schluss eingesandte Artikel können 
von uns leider nicht mehr berück-
sichtigt werden. Zur einfacheren Be-
arbeitung bitten wir um Übersen-
dung von unformatierten Texten 
ohne Fotos, diese bitte separat zusen-
den.  red
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Was ist Nachtarbeit, und wer ist 
Nachtarbeiter? Es gibt Begriffsdefi-
nitionen im nationalen bundesdeut-
schen Recht. in der baden-württem-
bergischen Arbeitszeit und 
Urlaubsverordnung (AzUVO) finden 
wir entsprechende Begrifflichkeiten 
jedoch nur teilweise.

Tatsache ist, dass Nachtarbeiter 
unter erschwerten Bedingungen ar-
beiten müssen und der menschliche 
Körper auf Nachtarbeit nicht sonder-
lich gut eingestellt ist. Tatsache ist 
auch, dass der eine besser und der 
andere schlechter die Bedingungen 
der Nachtarbeit „wegsteckt“.

Aus diesen Erkenntnissen heraus 
hat man rechtlich verbindlich – auch 
für Baden-Württemberg – festge-
schrieben, dass ein Mensch vor Be-
ginn der Nachtarbeit (über einen län-
geren Zeitraum) hinsichtlich seiner 
Nachtarbeitsfähigkeit untersucht 
werden muss – und danach regelmä-
ßig in zeitlichen Intervallen.

Europäische Garantien
Nach europäischem Recht ist dem 

Nachtarbeiter eine Garantie auf ei-
nen Tagesarbeitsplatz zuzustehen, 
wenn er den Nachtdienst gesundheit-

kOMMENtAR

Arbeitszeit – rund um die Uhr
Nachtarbeit und deren Bedingungen – 
Garantie eines Tagesarbeitsplatzes 

Von Harald Vogel

DP-Autor Harald Vogel Foto: GdP

lich nicht mehr leisten kann. National 
hat das im Übrigen eine Kranken-
schwester erstritten.

Diese Garantie muss auch für den 
Wechselschichtdienst der Polizei in 
Baden-Württemberg gelten. Auch 
darf nicht eine Altersschwelle von 50 
Lebensjahren kolportiert werden.

GdP-Personalräte: sozial, kompe-
tent und durchsetzungsfähig

Die GdP setzt sich dafür ein, dass 
endlich linear eingestellt wird und 
damit altersbedingte Engpässe in Ta-
gesdienstbereichen nicht zulasten der 
Nachtarbeiter gehen. Der Dienstherr 
muss seiner gesetzlichen Fürsorge-
pflicht nachkommen.

Wir, die Polizeibeschäftigten, 
beschützen die Bürger und sind 
Garant der öffentlichen Sicherheit!

Keine Frage, die statistischen Zahlen 
sprechen für sich. In der Vergangenheit 
– neuere Zahlen liegen leider noch 
nicht vor – hatte die baden-württem-
bergische Polizei eine Spitzenstellung 
in der Kriminalitätsbekämpfung und 
-vorbeugung inne. Dies obwohl die Po-
lizeidichte in Baden-Württemberg die 
geringste im Bundesvergleich ist.

Wie geht das?
Zweifellos liegt es AUCH am per-

sönlichen und beruflichen Selbstver-
ständnis unserer Kolleginnen und 
Kollegen. Aber möglicherweise ist es 
eben so, dass die Personalknappheit 
durch den Wechselschichtergän-
zungsdienst oder Zusatzdienste kom-
pensiert wird.

Ein konkretes Beispiel:
Ein ländliches Revier hat eine tat-

sächliche Personalstärke von unter 90 

StANDPUNkt

Wer beschützt eigentlich 
die Beschützer ?

Von Franz Bitto
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Prozent. Im Schichtdienst fällt ein 
Kollege aus und die Mindestdienst-
stärke kann nicht mehr gehalten wer-
den. Wen wundert dies bei dieser Per-
sonalstärke?

Die Lösung des Problems ist so ein-
fach wie alltäglich. Da kein Ersatz aus 
den Dienstgruppen möglich ist, wird 
ein 59-jähriger Polizeibeamter zum 
Nachtdienst verpflichtet.

Gefragt wird nicht
Ob er dies kann oder will, wird 

nicht gefragt. Ob er nachts um drei 
Uhr die physische und psychische 
Stabilität aufweist, die in unserem Be-
ruf immer und überall gefordert ist, ist 
fraglich!

Ist halt so! 
Eine Antwort, die man von denen 

hört, für die es einfacher ist, die Per-
sonallücke so zu schließen und dann 
zur Tagesordnung überzugehen.

Eine Antwort, die man von denen 
hört, die nicht kritisch nachfragen 
wollen und den Personalnotstand 
eben hinnehmen. Man ist im Regel-
fall ja nicht persönlich betroffen. 
Nein! Es geht hier um die Gesundheit 

und womöglich das Leben unserer 
Kolleginnen und Kollegen, und es 
geht auch um die Qualität unserer Po-
lizeiarbeit.

Die Gesetzgeber (Land und Bund) 
haben eine klare Aufgabenzuwei-
sung hierzu getroffen!

1. Der Dienstherr hat aus Gründen 
der Fürsorge und unter bestimmten 
Umständen aufgrund der arbeits-
schutzrechtlichen Bestimmungen für 
die Sicherheit der Bediensteten zu 
sorgen.

2. Die Personalvertretung hat die 
Pflicht, darauf zu achten, dass der 
kollektive Arbeits- und Gesundheits-
schutz eingehalten wird.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
hat keine gesetzlichen Vorgaben und 
thematisiert, problematisiert und kri-
tisiert trotzdem den „gegebenen“ Ar-
beitsschutz.

WIR tun es!

Der Alleingang im Disziplinarrecht
Bis 2008 hatten wir in Baden-

Württemberg die Landesdisziplinar- 
ordnung. Viele wissen deshalb 
auch noch aus dem Studium um die 
Trennung zwischen nichtförmli-
chen und förmlichen Disziplinar-
verfahren. Vonseiten des Dienst-
herrn wurde energisch – ins- 
besondere wegen der Verfahrens-
dauer verschiedener Disziplinarver-
fahren – eine Änderung gewünscht, 
diese in Anlehnung an das allge-
meine Verwaltungsrecht. Diese Än-
derung ist auch erfolgt und über die 
Bestimmungen des Verwaltungs-
rechts hinaus wurden Rechtsbestim-
mungen aus dem Eingriffsrecht, also 
auch der Strafprozess- 
ordnung (StPO), in das Gesetzes- 
werk aufgenommen. Manch einer, 
der das Landesdisziplinargesetz 
durchlas, kam zu der Feststellung, 
dass eine Lex Polizei im Hinter-
grund stehe. Nicht nur wegen den 
beteiligten, „sachkundigen Bera-
tern“ dieses Gesetzes.

kLARtExt

Entfernung aus dem Dienst durch 
Verwaltungsakt

Von Franz Bitto

Das Landesdisziplinargesetz gilt in 
Baden-Württemberg seit 2008 und 
erntete bei seiner Inkraftsetzung auch 
Kritik, unter anderem durch die Ge-
werkschaft der Polizei. Die Landesre-
gierung hat trotz dieser konstruktiven 
Kritik das Landesdisziplinargesetz 
verabschiedet. Und es kommt in der 
Praxis zu Anwendung. Das Bundes-
verwaltungsgericht (BVerwG) ent-
schied in einem Streitfall (Urteil vom 
21.4.2015, Az. 2 C 4.15), der durch die 
Instanzen ging, dass die Regelung, 
nach der Beamte in Baden-Württem-
berg durch behördliche Disziplinar-
verfügung entlassen werden können, 
mit der Verfassung im Einklang steht.

Sonderweg
Auch hier geht unser Bundesland 

einen Sonderweg. Sieht eine Diszipli-
narbehörde in Baden-Württemberg – 
im Regelfall ist das der Dienststellen-
leiter – nach dem Ergebnis der 
Ermittlungen ein Dienstvergehen für 
erwiesen und eine Disziplinarmaß-
nahme für erforderlich an, dann ist 

eine Disziplinarmaßnahme zu ver-
hängen. Die Disziplinarbehörde darf 
auch die Höchstmaßnahmen – Zu-
rückstufung (also Degradierung) oder 
gar Entlassung aus dem Beamtenver-
hältnis (Entfernen aus Dienstverhält-
nis) – verfügen. 

Im Bund und den übrigen 15 Bun-
desländern gilt:

Zuständigkeit der Disziplinarbe-
hörde:
– Verweis, 
– Geldbuße, 
– Kürzung der Dienstbezüge oder 
– Kürzung des Ruhegehalts.

Notwendigkeit zur Erhebung einer 
Disziplinarklage, wenn gegen den 
Beamten auf:
– Zurückstufung, 
–  Entfernung aus dem Beamtenver-

hältnis oder 
– Aberkennung des Ruhegehalts 
erkannt werden soll. 

Fortsetzung auf Seite 4
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Hier erstreckt sich die Disziplinar-
gewalt der Disziplinarbehörden also 
nicht auf sogenannte statusberühren-
de Disziplinarmaßnahmen, welche 
dort unter Richtervorbehalt stehen.

Anders stellt sich die Rechtslage 
auf der Grundlage des Paragrafen 38 
Landesdisziplinargesetz (LDG-BW) 
dar. Hier werden sämtliche Diszipli-
narmaßnahmen gegenüber Landes-
beamten, also auch die Höchstmaß-
nahmen, durch die Disziplin- 
arbehörden mittels Disziplinarverfü-
gung ausgesprochen, gegen die der 
betroffene Beamte dann vor den zu-
ständigen Gerichten um Rechtsschutz 
nachsuchen kann. Im zu entscheiden-
den Fall hatte das BVerwG zu über-
prüfen, ob diese weitgehende be-
hördliche Kompetenz mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist. 

Althergebrachter Grundsatz
Insbesondere in der Literatur wird 

teilweise die Ansicht vertreten, dass 
es sich bei der gerichtlichen Kompe-
tenz für die disziplinaren Höchstmaß-
nahmen um einen althergebrachten 
Grundsatz des Berufsbeamtentums 
aus Art. 33 Abs. 5 Grundgesetz (GG) 
handelt. In diesem Kontext wird teil-
weise auch mit dem Lebenszeitprin-
zip argumentiert, welches der Been-
digung eines Beamtenverhältnisses 
durch Verwaltungsakt entgegenste-
he. 

Fortsetzung von Seite 3 Dieser Auffassung folgt das 
BVerwG (mehrheitlicher Senatsbe-
schluss) nicht: Es führt aus, dass es 
keinen mindestens unter der Verfas-
sung von Weimar geltenden Grund-
satz dahingehend gebe, dass Beamte 
nur im Verfahren der Disziplinarkla-
ge entlassen werden könnten. Grund-
sätze des Berufsbeamtentums wür-
den deshalb der Entfernung aus dem 
Dienstverhältnis durch eine behördli-
che Disziplinarverfügung, die im 
Nachgang einer gerichtlichen Kont-
rolle unterzogen werden könne, nicht 
entgegenstehen. 

Das BVerwG betont in diesem 
Zusammenhang, dass den Landesbe-
amten in Baden-Württemberg ein um-
fassender nachträglicher Rechtsschutz 
vor den Disziplinargerichten, denen 
eine eigene Disziplinarbefugnis zuste-
he, eröffnet sei. Von der gerügten Ver-
fassungswidrigkeit der behördlichen 
Disziplinarbefugnis ist das BVerwG 
deshalb nicht überzeugt. 

Bedenken
Wir akzeptieren selbstverständlich 

die zitierte Gerichtsentscheidung. Je-
doch äußern wir Bedenken. Wir lehnen 
uns an die Literatur an und stellen die 
Frage, ob die Bindung der Beamten an 
ihre Dienstherren, im Rahmen des be-
sonderen Dienst- und Treueverhältnis-
ses tatsächlich so einfach gestaltet ist, 
dass es mittels eines Verwaltungsaktes 
– „in dem Kläger gleich Richter ist“ – 
aufgelöst werden kann.

Selbstverständlich kann der Betrof-
fene klagen, aber er muss im verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren darle-
gen, weshalb die ausgesprochene 
Maßnahme nicht Bestand haben darf. 
Dies ist nicht nur sehr schwierig, son-
dern auch teuer.

Es ist deshalb auch eine Frage der 
Fürsorge. 

Verwaltungsakte im Vergleich:
Beispiel:

–  Verkehrszeichen in Form einer All-
gemeinverfügung,

– Baugenehmigung,
– Platzverweis und
– Ähnliches mehr.

Hierzu zählen in Baden-Württem-
berg jetzt auch:
– Degradierung und
– Entfernung aus dem Dienst.

Wertschätzung?
Eine ganz andere Qualität, wie ich 

meine. Ist die Unkündbarkeit, das Le-
benszeitprinzip des Beamtenverhält-
nisses abhängig von einem Verwal-
tungsakt, der zugegebenermaßen ein 
Fehlverhalten des Beamten zum Hin-
tergrund hat?

Wäre es nicht angebracht, das 
grundgesetzliche Berufsbeamtentum 
auch in Baden-Württemberg mit der 
Wertschätzung auszustatten, wie es 
der Bund und alle anderen Bundes-
länder in ihren Disziplinargesetzen 
machen?

Ende Oktober lud die Bezirksgrup-
pe Heilbronn in Osterburken/
Neckar-Odenwald-kreis zu ihrer 
diesjährigen Jahreshauptsammlung 
ein. Der Vorsitzende Jürgen Heinrich 
berichtete von der Gewerkschafts-
arbeit vor Ort.

Er erörterte die Probleme des Prä-
sidiums Heilbronn, unter anderem 
die Personalnot sowie die Auswir-
kungen der EvaPol (EVALUATION 
DER POLIZEISTRUKTURREFORM 

AUS DEM LAND

Jahreshauptversammlung  
der Bezirksgruppe Heilbronn

DGB-Sekretärin Silke Ortwein und BG-Vorsit-
zender Jürgen Heinrich Foto: Markus Ehrler

Praxis für physikalische Therapie

ELZPRAXIS
zugelassen bei allen Krankenkassen

und Berufsgenossenschaften

Krankengymnastik (KG)
Massage (KMT)

Lymphdrainage (MLD) u.a.
Nadlerstr. 3 · 74821 Mosbach · Tel. 06261 2311 · Terminpraxis

Termine: Montag bis Freitag · 4 Parkplätze vor der Praxis

Beamte: 100 % Erstattung
Versicherte: ges. Zuzahlung
Barzahler: Sonderleistung

Anzeige
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V. l.: Polizeipräsident Hans Becker, BG-Vorsitzender Jürgen Heinrich und Landesvorsitzender 
Hans-Jürgen kirstein Foto: Markus Ehrler

BADEN-WÜRTTEMBERG) beim Po-
lizeipräsidium (PP) Heilbronn, hier: 
den Verkehrsunfallaufnahmedienst 
und den Fahndungsdienst. 

DGB-Sekretärin Silke Ortwein 
präsentierte die bei der Polizei noch 
größtenteils unbekannte „Bildungs-
zeit“: ein Recht auf Fortbildung für 

Beamte und Tarifbeschäftigte im 
Bereich von Ehrenamt, beruflicher 
und politischer Weiterbildung.

Heinrich sprach seinem Vorgän-
ger und früheren Bezirksgruppen-
vorsitzenden Mike Scheumann für 
den Aufbau der Bezirksgruppe sei-
nen Dank und Anerkennung aus 
und ehrte sein gewerkschaftliches 
Engagement mit einem Präsent.

Der kurzweilige Abend endete 
mit dem spannenden Vortrag unse-
res Landesvorsitzenden Hans-Jür-
gen Kirstein zur Lage in Baden-
Württemberg.

jh

 Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
hatte Ende Oktober die Möglichkeit, 
bei einer öffentlichen Anhörung zu 
den Gesetzentwürfen der Landesre-
gierung – Gesetz zur Änderung des 
Landesverfassungsschutzgesetzes 
und des Ausführungsgesetzes zum 
Artikel-10-Gesetz (Drucksache 
16/2740) und Gesetz zur Änderung 
des Polizeigesetzes und des Gesetzes 
über die Ladenöffnung in BW (Druck-
sache 16/2741) Stellung zu nehmen.

Der Gesetzentwurf sieht im Wesent-
lichen Folgendes vor:

1. Schaffung einer Vorschrift zur prä-
ventiv-polizeilichen Telekommunikati-
onsüberwachung einschließlich der 
Befugnis, auf verschlüsselte Telekom-
munikationsinhalte mittels Eingriffs in 
informationstechnische Systeme zuzu-
greifen (sogenannte Quellen-TKÜ).

2. Schaffung einer strafbewehrten 
präventiv-polizeilichen Rechtsgrundla-
ge, um gegen mutmaßliche Gefährder, 
vor allem aus dem islamistischen Spek-
trum, Aufenthaltsvorgaben oder Kon-
taktverbote zu erlassen und deren Ein-

POLitik

Anhörung zum Anti-terror-Paket 
im Landtag von Baden-Württemberg

Von Gundram Lottmann

haltung mittels elektronischer Fußfessel 
zu kontrollieren.

3. Festlegung der Voraussetzungen 
für den Gebrauch von Explosivmitteln.

4. Schaffung einer Rechtsgrundlage 
für den Einsatz „intelligenter Video-
überwachung“ an Kriminalitäts-
schwerpunkten und gefährdeten Ob-
jekten sowie bei öffentlichen 
Veranstaltungen und Ansammlungen, 
wenn dort terroristische Anschläge dro-
hen.

5. Schaffung einer Ermächtigungs-
grundlage für die Kommunen, um den 
Alkoholkonsum an örtlichen „Brenn-
punkten“ zeitlich und örtlich begrenzt 
zu untersagen.

6. Aufhebung des seit 1. März 2010 
geltenden nächtlichen Alkoholver-
kaufsverbots.

Vor dem Ständigen Ausschuss und 
Ausschuss für Inneres, Digitalisierung 
und Migration hielt der Autor dieser 
Zeilen nachfolgende Rede (Wortlaut):

„Zum Gesetzentwurf der Landesre-
gierung zur Änderung des Polizeige-
setzes und des Gesetzes über die La-
denöffnung in Baden-Württemberg 
sowie zur Änderung des Landesverfas-
sungsschutzgesetzes und des Ausfüh-

rungsgesetzes zum Artikel-10-Gesetz 
nimmt die Gewerkschaft der Polizei 
wie folgt Stellung:

Zur Quellen-TKÜ:
In der Öffentlichkeit wird oft das Bild 

dargestellt, dass der Staat mit diesem 
Mittel die Überwachung der Bürger auf 
ein bislang unbekanntes Maß auswei-
ten würde (Focus 27/2017). Diese völlig 
überzogene Form der Darstellung ist 
reine Angstmache in den Medien. 
Angst ist aber ein schlechter Ratgeber! 
Notwendig ist vielmehr die Rückkehr 
zu einer Versachlichung, um zügig zu 
einer tragfähigen Lösung zu kommen. 
Die Sicherheitsbehörden fühlen sich 
der Rechtsstaatlichkeit besonders ver-
pflichtet und brauchen daher jetzt end-
lich einen sicheren Handlungsrahmen.

Die Quellen-TKÜ ist an hohe rechtli-
che Hürden gebunden, die praktische 
Umsetzung ist viel komplexer und er-
fordert hohe Personal- und Fortbil-
dungsaufwände, die es zu berücksich-
tigen gilt!

Die GdP begrüßt ausdrücklich die 
geplanten Gesetzesänderungen und 
hält diese für eine erfolgreiche Be-

Fortsetzung auf Seite 6
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kämpfung der aktuellen Terrorgefahr 
für unerlässlich.

Zu Aufenthaltsvorgaben, Kontakt-
verboten und Fußfesseln gegen mut-
maßliche Gefährder:

Bei welchen Personen spricht man 
von mutmaßlichen Gefährdern? Das 
sind Personen, die von Sicherheitsbe-
hörden als jene Extremisten eingestuft 
werden, denen sie einen Anschlag zu-
trauen. Hierzu sind Aufenthaltsvorga-
ben und Kontaktverbote sicherlich ge-
eignete Instrumente, um rechts- 
konformes Verhalten einzufordern, die 
Gefährder zu überwachen, und gehen 
weiter als reine Gefährderansprachen, 
wie sie bislang durchgeführt worden 
sind.

Fußfesseln sind für die Gewerkschaft 
der Polizei kein Allheilmittel. Eine Fuß-
fessel ermöglicht lediglich die Erstel-
lung eines Bewegungsprofils von einer 
Person.

Seit 2011 gibt es in Deutschland die 
Möglichkeit, die Fußfessel zur Überwa-
chung rückfallgefährdeter Gewalt- und 
Sexualverbrecher nach der Verbüßung 
ihrer Haftstrafe anzuwenden. 

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass 
die Technik nicht immer zuverlässig 
funktioniert. Auch verhindert eine Fuß-
fessel keine Straftat, aber sie gibt die 
Möglichkeit, den Täter im Nachhinein 
zu überführen. Deshalb wird die Fuß-
fessel als weiterer Baustein gesehen, 
die technischen Möglichkeiten zu nut-

Fortsetzung von Seite 5 zen, um die Gefahr terroristischer An-
schläge zu verringern (präventiver As-
pekt).

Dass die Voraussetzungen der Straf-
barkeit bei Verstößen durch Paragraf 
84 b Polizeigesetz (PolG) eingeführt 
werden soll, ist folgerichtig und konse-
quent.

Zum Gebrauch von Explosivmitteln:
Der Einsatz von Explosivmitteln un-

terliegt den hohen Anforderungen des 
polizeilichen Schusswaffengebrauchs 
und soll den Kräften des Spezialein-
satzkommandos vorbehalten bleiben.

In terroristischen Gefährdungslagen 
ist der Gebrauch von Explosivmitteln 
für den Schutz der Spezialeinsatzkräfte 
unumgänglich. Dies haben die Erfah-
rungen von Antiterroreinsätzen in 
Frankreich gezeigt.

Zur intelligenten Videoüberwa-
chung:

Intelligente Videoüberwachung ver-
hindert keine Anschläge, gibt aber den 
Sicherheitsbehörden Ansätze für Er-
mittlungen. Somit ist dieses Mittel ge-
eignet, das subjektive Sicherheitsge-
fühl der Bevölkerung im öffentlichen 
Raum zu stärken.

Zum Alkoholverbot an örtlichen 
Brennpunkten:

Die Gewerkschaft der Polizei fordert 
seit Jahren ein Alkoholkonsumverbot 
unter bestimmten Voraussetzungen. 
Denn das Phänomen des öffentlichen 
Alkoholkonsums in den Griff zu be-

kommen, ist nicht einfach. Es ist ein ge-
sellschaftliches Problem, und es fehlen 
der Polizei bestimmte gesetzliche Re-
gularien, Alkoholmissbrauch und seine 
enthemmende Wirkung in den Griff zu 
bekommen.

Dass nun den Ortspolizeibehörden 
eine Ermächtigung erteilt werden soll, 
dass an örtlichen Brennpunkten der Al-
koholkonsum verboten werden kann, 
begrüßt die Gewerkschaft der Polizei 
ausdrücklich. Auch ist ein Alkoholkon-
sumverbot kein Allheilmittel, sondern es 
bedarf präventiver Begleitmaßnahmen. 

Resümee:
Insgesamt begrüßt die Gewerkschaft 

der Polizei das vorgelegte Sicherheits-
konzept und sieht hier einen gelunge-
nen Kompromiss zwischen Sicherheits-
bedürfnis der Allgemeinheit und 
Freiheitsrechten des Einzelnen.

Aber deshalb muss kein potenzieller 
Straftäter Angst haben, demnächst von 
der Polizei wegen einer geplanten 
Straftat überführt zu werden. Denn es 
fehlt der Polizei an Personal und Aus-
stattung!

Neue Befugnisse bedeuten aber 
auch zusätzliche Arbeitsbelastungen. 
Schon jetzt ist es eine unbestrittene Tat-
sache, dass die Polizei die Grenzen ih-
rer Belastbarkeit erreicht hat.

Wäre es für eine wirksame Abwehr 
terroristischer Gefahren nicht viel 
wichtiger, die IT-Ausstattung der Poli-
zei endlich leistungsfähig zu machen 
und die Polizei personell und finanziell 
besser auszustatten?!“

Liebe GdP-Mitglieder,
meldet bitte der GdP-Geschäfts-

stelle, wenn Ihr in den Ruhestand be-
ziehungsweise die Rente eintretet, da 
wir nicht wissen, ob Ihr regulär geht 
oder Eure Dienstzeit verlängert. 
Ebenso bitten wir um Mitteilung, 
wenn Ihr vorzeitig Eure Dienstzeit be-

AUS DER MitGLiEDERVERWALtUNG

Eintritt in den Ruhestand
endet und ob Ihr mit Eurer privaten 
E-Mail-Adresse (bitte angeben) in 
den Seniorenverteiler aufgenommen 
werden möchtet.

Eine kurze E-Mail oder Fax mit Da-
tum des Beginns des Ruhestandes/
der Rente genügt.

Sendet dies bitte:
per E-Mail an: 
mitgliederverwaltung@gdp-bw.de  
 oder per Fax an: 0 70 42/8 79-1 02 07  
oder per Post an:
 Gewerkschaft der Polizei, Mitglie-
derverwaltung, Maybachstr. 2, 
71735 Eberdingen Bu

PERSONALMittEiLUNGEN

ZUR BEFÖRDERUNG ZUM:
Polizeihauptkommissar
PP Heilbronn: Werner Diemer, 

Günther Ebert, Jens Heiler.

Die GdP gratuliert herzlich
PP Ulm: Martin Buck, Martin Hei-

lig, Stephan Högerle, Michael Goll.
Polizeikommissar
PP Ulm: Peter Ziegler.

ES TRAT IN DEN RUHESTAND:
PP Offenburg: Rainer Artmaier.

zusammengestellt von A. Burckhardt
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Welchen Gegenwert haben Zeiten, 
in denen sich ein Beamter der 
kriminalpolizei für mögliche Einsätze 
bereithalten muss? Sind sie genauso 
zu werten wie die reguläre Dienstzeit? 
Darum ging es in einem Verfahren vor 
dem Verwaltungsgericht in Stuttgart. 
Ein Beamter der kriminalpolizei hat 
mehr Freizeit für zusätzlich geleiste-
ten Dienst gefordert.

Rechtlicher Ausgangspunkt der 
Entscheidung ist die europäische Ar-
beitszeitrichtlinie 2003/88/EG. Da-
nach ist Arbeitszeit, jede Zeitspanne, 
während der ein Arbeitnehmer, ge-
mäß den einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften und/oder Gepflogenheiten 
arbeitet, dem Arbeitgeber zur Verfü-
gung steht und seine Tätigkeiten aus-
übt oder Aufgaben wahrnimmt. Ruhe-
zeit ist jede Zeitspanne außerhalb der 
Arbeitszeit. Beide Begriffe schließen 
einander aus. Der Sinn und Zweck der 
europäischen Richtlinie besteht darin, 
dass die Mindestvorschriften für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
bei der Arbeitszeitgestaltung der Ar-
beitnehmer aufgestellt werden.

Der europäische Gerichtshof hat in 
Bezug auf diese Arbeitszeitrichtlinie 
entschieden, dass Zeiten, die im Rah-
men von Arbeitsbereitschaft und Be-
reitschaftsdiensten in Form persönli-
cher Anwesenheit am Arbeitsort 
abgeleistet werden, unabhängig da-
von welche Arbeitsleistungen wäh-
rend dieses Dienstes tatsächlich er-
bracht worden sind, Arbeitszeiten 
sind. Entscheidend für diese Annahme 
ist der Umstand, dass der Arbeitneh-
mer verpflichtet ist, sich an einem vom 
Arbeitgeber bestimmten Ort aufzuhal-
ten und sich zu dessen Verfügung zu 
halten, um gegebenenfalls sofort seine 
Leistungen erbringen zu können.  

Das baden-württembergische Lan-
desrecht enthält keine gesetzliche De-
finition für den Begriff Arbeitszeit und 
demzufolge auch keine Abgrenzung 
zwischen Bereitschaftsdienst und Ruf-
bereitschaft.

Auslegung durch das Bundesver-
waltungsgericht

Das Bundesverwaltungsgericht hat 
in seiner Entscheidung vom 26.12.2012 

Anerkennung der als Rufbereitschaft 
angeordneten Bereitschaftszeiten als Arbeitszeit

jedenfalls für Recht erkannt, dass Be-
reitschaftsdienst als volle Arbeitszeit 
zählt und damit ein Anspruch auf vol-
len Freizeitausgleich im Verhältnis 1 
zu 1 besteht.

Dagegen ist Rufbereitschaft keine 
Arbeitszeit und begründet keine An-
sprüche auf Freizeitausgleich.

Zu den beiden Begrifflichkeiten 
Bereitschaftsdienst und Rufbereit-
schaft hat das Bundesverwaltungsge-
richt am 17.11.2016 noch einen drit-
ten Begriff geschaffen. Der 
sogenannte häusliche Bereitschafts-
dienst. Der häusliche Bereitschafts-
dienst liegt vor, wenn sich der Beamte 
auch zu Hause oder sonst außerhalb 
eines vom Dienstherrn bestimmten 
Ortes aufhalten darf. Für die Einstu-
fung dieser Dienste als Bereitschafts-
dienst kommt es dabei auf die 
Häufigkeit der dienstlichen Inan-
spruchnahme während der Zeiten, in 
denen sich der Beamte zur Verfügung 
zu halten hat, an. Ist diese so hoch, 
dass sie der Alarmbereitschaft das 
Gepräge eines Bereithaltens für einen 
jederzeit möglichen Einsatz gibt, 
stellt sich diese Zeit bei wertender 
Betrachtung nicht mehr als Rufbereit-
schaft, die lediglich von sporadischen 
Einsätzen unterbrochen wird, son-
dern als Bereitschaftsdienst dar.

Bereitschaftsdienst liegt demnach 
vor, wenn die Einsatzalarmierung 
während der häuslichen Alarmbereit-
schaft die Regel und nicht die Ausnah-
me ist, da in diesem Fall die an sich als 
dienstfrei vorgesehene Zeit nicht so 
verlässlich gestalten lässt, dass der Be-
amte in hinreichendem Maß Ruhe und 
Erholung finden kann.

Entscheidung des Verwaltungsge-
richts Stuttgart und Bewertung

Im Mittelpunkt der Entscheidung 
hat das Verwaltungsgericht Stuttgart, 
auf die Häufigkeit der Einsätze des 
Beamten der Kriminalpolizei abge-
stellt und ist davon ausgegangen, 
dass „gewisse Einschränkungen“ in 
der Freizeitgestaltung während der 
Rufbereitschaft hinzunehmen seien. 
Fraglich ist, ob das Verwaltungsge-
richt die besondere Situation eines 
Kriminalbeamten richtig gewürdigt 
hat. 

Wenn lediglich auf die tatsächliche 
Einsatzhäufigkeit abgestellt wird, so 

wird verkannt, dass die Beamten Waf-
fen mit nach Hause nehmen und für 
diese Waffe eine Aufsichtspflicht be-
steht. Zwar bestehen nach dem Waf-
fengesetz für Polizisten, die während 
der Bereitschaftszeiten Ihre Waffen 
mit nach Hause nehmen müssen nicht 
so strenge Bestimmungen wie für Jä-
ger oder Sportschützen. Aber tatsäch-
lich ist es doch so, dass, egal wer be-
rechtigter Weise eine Waffe bei sich 
führt, am Ende dafür verantwortlich 
ist, wenn ein Unbefugter darauf zu-
greift und daraufhin ein Schaden 
schlimmstenfalls mit Todesfolge ent-
steht. Diese Situation muss der Krimi-
nalbeamte ständig überwachen. Im 
Unterschied zu einem Feuerwehr-
mann, der höchstwahrscheinlich nicht 
seine Gerätschaften zum Löschen ei-
nes Feuers bei sich führt und selbst 
wenn würde von diesen Gerätschaften 
wohl kaum eine Gefahr für Menschen-
leben ausgehen.

Nach der maßgeblichen Dienstan-
weisung für den Kriminaldauerdienst 
der Kriminalpolizei Heilbronn ist le-
diglich die sichere Verwahrung des 
Dienst-Pkws am Wohnort zu gewähr-
leisten.

Dann stellt sich allerdings die 
Frage, wie der Beamte seine Freizeit 
an einem Ort seiner Wahl genießen 
soll, wenn sein Privat-Pkw bei der 
Dienststelle verbleibt und der 
dienstliche Pkw am Wohnort ver-
bleiben soll.

Darüber hinaus besteht bei der 
Dienststelle auch eine „gewisse“ Er-
wartungshaltung, wann der Beamte 
vor Ort zu sein hat, dadurch wird wie-
derum die Handlungsfreiheit einge-
schränkt. 

Letztlich hat das Gericht nicht ge-
würdigt, dass die Ruhe und Erho-
lungsphasen der Beamten nicht nur 
durch Ausrückfälle unterbrochen wer-
den, sondern auch durch die vielen 
Telefonate in denen Vorgehensweisen 
abgestimmt werden müssen, ohne 
dass tatsächlich ausgerückt worden 
ist.  

Der Antrag auf Zulassung der Beru-
fung ist eingelegt, es bleibt abzuwar-
ten wie die nächsthöhere Instanz ent-
scheiden wird. Die GdP unterstützt 
den Beamten und damit alle ebenso 
Betroffenen.

Wencke Schönmetzler
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Namen der Gewerkschaft 
der Polizei, Landesbezirk Baden- 
Württemberg, wünsche ich allen 
besinnliche Weihnachtstage und

für das Jahr 2018 alles Gute, 
Gesundheit und Zufriedenheit.

Für die Zusammenarbeit im Jahr 
2017 und das mir entgegengebrachte 
Vertrauen sage ich herzlichen Dank.

Hans-Jürgen Kirstein
– Landesvorsitzender –


